
   

KŸnstler Titelvereinbarung

  
Die Unterzeichnenden

1. SellaBand AG, Firma nach Deutschem Recht 
Im Folgenden bezeichnet als: "SellaBand" 

und  

 2. Künstlername "________________________", 

 Adresse : 

 Postleitzahl und Ort: 

 Land : 

  

oder im Falle einer Gruppe: 

 Name : 

 Adresse : 

 Postleitzahl und Ort: 

 Land : 

und  Name : 

 Adresse : 

 Postleitzahl und Stelle : 

 Land : 

  

und  Name : 

 Adresse : 

 Postleitzahl und Stelle : 

 Land : 

 

 Zusammen unter dem KŸnstlernamen/ Bezeichnung der Band 
Ò_____________________________" 

 Im Folgenden bezeichnet als: "Künstler", 

  

und zusammen genannt "Parteien"; 
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DIE PARTEIEN ERKLÄREN, DASS SIE FOLGENDES VEREINBART HABEN:  
  

Definitionen  

Für diese Vereinbarung sollen die folgenden Definitionen gelten: 

  

1) Künstler: Künstler sind Personen, ungeachtet dessen, ob es sich um Gruppe 
von Künstlern handelt, deren Musikstücke (Tracks) aufgenommen 
werden sollen.

2) Demo:  Drei, vom Künstler selbst aufgenommene Tracks, die vom Künstler 
selbst geschrieben, komponiert und produziert wurden.

3) CD  die vom Künstler nach dieser Vereinbarung 
aufzuzeichnende Aufnahme, die im Minimum 3 Tracks umfassen 
muss..

4) Auswertung:  jede Verbreitung und Vervielfältigung der Tracks auf Tonträgern 
aller Art in jeder Konfiguration und unter Anwendung aller 
technischer Verfahren (inclusive aller noch nicht bekannten aber 
zukünftig entwickelten Verfahren); in Ton- und Werbefilmen, 
Werbeframes im Internet, zur Herstellung von Musikvideoclips und 
Multimediawerken sowie  die öffentliche Zugänglichmachung 
insbesondere zum Einspeisen und Abspeichern in analogen und 
oder digitalen Datenbanken und Datennetzen (z.B. Internet, 
UMTS) und die Verbreitung zum Zwecke des Downloads durch die 
User. 

5) Master:  analoger oder digitaler Abbildungs- und/oder Schall- und/oder 
Informationsträger, der aus einem oder mehren Tracks besteht, 
deren Titel  und Künstler in dieser Vereinbarung spezifiziert sind 
und auf welchem das Original/die Originale der Musikaufnahmen 
aufgezeichnet sind. 

6) Aufnahme:  jede Fixierung von Schall und/oder Abbildung und/oder Information 
oder jede Kombination von diesen, zum Zwecke der 
Vervielfältigung.. 

7) Freigabe:  der Beginn der Auswertung von Vervielfältigungen von der 
Veröffentlichung einer Konfiguration auf jede Weise in einem 
bestimmten Land..

8) Vervielfältigung:  eine Kopie einer oder mehrerer Aufnahmen oder Teilen davon, die 
das Master beinhaltet, zum Zwecke der Auswertung in der Form 
von Grammophonaufzeichnungen, Musikkassetten, Compact 
Discs und ähnlichen optischer Laser- Massenspeicher, 
Minischeiben und anderen MO Discs, DCC, CD i, CD-ROM, CD-
Video, DVD, VHS, HD DVD, Blu-Ray, UMD und einem anderen 
Schall- und/oder Bild und/oder Informationsträger, aber weder 
beschränkt auf das Internet und/oder andere Online-
Verteilungsmethoden und mobile Nachrichtenübermittlung wie 
U M T S u n d n o c h u n b e k a n n t e A u f n a h m e -  u n d 
Vervielfältigungsmethoden einschließend.
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10) Titel:  ein aufgezeichnetes oder zur Aufzeichnung geeignetes 
musikalisches Werk des Künstlers, das von SellaBand zum 
Zwecke, eine oder mehrere Aufnahmen entsprechend dieser 
Vereinbarung zu produzieren; ausgewählt wird.

11) Track:  ein Stück des Masters, der eine Aufnahme einer musikalischen 
Darbietung enthält, ungeachtet dessen ob es sich um eine 
Probeaufnahme, eine unvollendete oder von SellaBand 
zurückgewiesene Aufnahme handelt, wie in Paragraph 2.2 
ausgeführt. 

12) Ziel/Goal  der Moment, in dem die Believer 5000 Anteile für den Künstler 
erworben haben und das Budget von USD 50.000 erreicht ist.

13) Netto-Einnahmen alle aktuellen Einnahmen von SellaBand aus der Auswertung der 
Musikstücke und damit zusammenhängenden Verträgen mit 
Dritten reduziert um alle diesbezüglichen Kosten und Steuern

1. Vertragsgegenstand:  

1.1 SellaBand beabsichtigt, Aufnahmen mit Tracks des Künstlers während der Dauer dieses 
Vertrages zu produzieren oder hat solche Aufnahmen produziert, um eine CD zu produzieren 
und dies auszuwerten (zu vertreiben, zu verkaufen und zu verwerten). Zu diesem Zweck wird 
der Künstler Tracks für die Herstellung der CD erbringen.

1.2 Die CD enthält im Minimum drei Musik-Werke, welche neue Ton- Aufnahmen enthalten, die 
ausschließlich vom Künstler geschrieben und komponiert sind. 

1.3  Die Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der Produktion der Musikaufnahmen und 
der CD’s regelt diese Vereinbarung.

2. Dauer des Vertrags  

2.1 Diese Vereinbarung beginnt mit dem Tag, an dem der Künstler das Ziel/Goal erreicht hat und 
soll  für eine Dauer von sechs (6) Monaten in Kraft sein, mit der einseitigen Option für SellaBand 
diese Vereinbarung für einen Zeitraum – längstens aber weitere 6 Monate - zu verlängern, um 
die Produktion der vereinbarten Aufnahmen zu ermöglichen. Wenn SellaBand dieses Recht 
ausüben möchte, muss es den Künstler mindestens einen (1) Monat vor dem Ende der 
Erstlaufzeit des Vertrages informieren. 

2.2 Während der in Absatz 2,1 geregelten Laufzeit des Vertrages soll  der Künstler für SellaBand 
mindestens eine (1) Aufnahme ("CD") zur Auswertung aufzeichnen, die mindestens drei  (3) 
Musikstücke mit den folgenden Titeln beinhaltet: 

     1. _____________________________  7. ______________________________

      2. _____________________________  8. ______________________________

 3. _____________________________  9. ______________________________

 4. _____________________________  10. _____________________________

 5. _____________________________  11. _____________________________

 6. _____________________________  12. _____________________________
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3. Auswahl von Titeln und Aufnahmen  

3.1 SellaBand hat – unter Ausschluss Dritter - das ausschließliche Recht Aufnahmen der 
musikalischen Werke des Künstlers und der Künstler, mit den benannten Titeln zu produzieren 
hat der Künstler hat die Pflicht, insoweit mit SellaBand zusammenzuarbeiten. Diese Aufnahmen 
werden innerhalb von 6 Monaten gemacht, nachdem das Ziel/Goal (die Bedingung dieser 
Vereinbarung) erreicht ist. 

3.2 SellaBand hat – unter Ausschluss Dritter - das ausschließliche Recht, Audio- und/oder 
audiovisuelle Aufnahmen der Musikwerke vom Künstler im Aufnahmestudio und/oder in direkter 
Verbindung hergestellte oder herzustellende Sound -Aufnahmen im Rahmen der Bestimmungen 
von Ziffer 2.2 und Absatz 3.1 zu produzieren. 

3.3 Der Künstler liefert SellaBand das in Ziffer 2.2 benannte Repertoire für die CD, das 
ausschließlich vom Künstler geschrieben und komponiert ist. Diese Titel sollen keine Cover 
Tracks enthalten. Der Künstler wird SellaBand das Repertoire spätestens einen (1) Monat nach 
dem Erreichen des Ziels/Goal liefern.  

3.4 Der Künstler verpflichtet sich, es zu unterlassen, Texte zu schreiben und/oder Titel zu 
komponieren, die übertrieben rassitische, gewalttätige, falsche, diskriminierende, schädliche 
oder sonst unrechte oder gesetzwidrige (z.B. belästigende, beleidigende) Inhalte haben. Wenn 
der Künstler die vorstehende Verpflichtung verletzt, ist SellaBand berechtigt, die Aufnahme der 
jeweiligen Titel ganz oder zum Teil  abzulehnen und die Lieferung eines oder mehrer neuen Titel 
innerhalb einer angemessenen Frist zu fordern. SellaBand ist weiter berechtigt, diese 
Vereinbarung und die Beteiligung des Künstlers im SellaBand Programm entsprechend Ziffer 
15.2 der Allgemeinen Bedingungen zur Teilnahme der Künstler am SellaBand Programm 
außerordentlich zu kündigen, wobei  der Künstler für den dadurch entstandenen Schaden 
ersatzpflichtig ist. 

3.5 SellaBand entscheidet allein – aber nach Beratung mit dem Künstler -  in welchem 
Aufnahmestudio die Aufnahmen gemacht werden. Außerdem soll SellaBand einen verlässlichen 
Sound - Produzenten, einen A & R Manager und andere Personen auswählen, die am 
Aufnahmeprozess beteiligt sein werden. Der Künstler soll nur, wenn dies unbedingt notwendig 
ist, die Aufnahmearbeit wiederholen, bis SellaBand entscheidet, dass eine Aufnahme produziert 
worden ist, die sowohl hinsichtlich der künstlerischen Qualität als auch von der Tonqualität 
verwertbar ist.

3.6 SellaBand ist nur verpflichtet, das gesamte Aufnahme-, Produktions und Vertriebsbudget in 
Höhe von $ 50.000 einzusetzen, um alle Kosten und Ausgaben der Produktion, d.h. die 
Aufnahmenkosten (Audio und Audio/Bildelemente), die Verpflichtungen in Bezug auf das Studio, 
die Vergütungen des Sound Producer und des A & R Managers und andere mit dem Vorhaben 
der Produktion der CD verbundenen Kosten zu finanzieren. Weitere Kosten übernimmt 
SellaBand nicht.

3.7 Mit den Aufnahmen wird eine CD produziert. Im Budget, wie unter Ziffer 3.6 beschrieben, ist die 
Produktion von mindestens 5.000 Ausgaben der Limited Edition der CD enthalten. Diese Limited 
Edition wird an die Believer entsprechend der Anzahl ihrer Anteile auf den Künstler, 
herausgegeben.

3.8 SellaBand wird ausschließlich berechtigt, auf eigene Kosten außerhalb des Budgets nach Ziffer 
3.6 und 3.7 eine reguläre Edition der CD zu herzustellen. 

  

4. ExklusivitŠt des KŸnstlers  

4.1 Während der Laufzeit dieser Vereinbarung oder während deren Verlängerung und solange die 
vertragsgegenständlichen Aufnahmen nicht abgeschlossen worden sind, ist der Künstler ohne 
die explizite vorherige schriftliche Erlaubnis von SellaBand nicht berechtigt, Aufnahmen und/
oder audiovisuelle Aufnahmen durch oder mit Dritten zu machen und oder direkt und/oder 
indirekt als Künstler aufzutreten. Weiterhin soll der Künstler seine/ihre Verpflichtungen aus 
dieser Vereinbarung persönlich erfüllen und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von 
SellaBand keine Verpflichtungen einer anderen gegenüber eingehen. 
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4.2 Während der Laufzeit dieser Vereinbarung ist der Künstler berechtigt, für werbewirksame 
Zwecke für die Believer und Andere aufzutreten. Solange die Aufnahmen nicht abgeschlossen 
worden sind, wird der Künstler jedoch nicht berechtigt, Aufnahmen für Radio, Fernsehen oder 
Film ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SellaBand zu machen.   

4.3 Wenn der Künstler zu einem Zeitpunkt, zu dem die Aufnahmen noch nicht beendet sind, von 
einem Dritten aufgefordert wird, in einer Radio- oder Fernsehwerbung und/oder einem anderen 
handelsüblichen Radio- und Fernsehprojekt mitzuzuarbeiten, ist der Künstler verpflichtet, bevor 
er ein solches Angebot annimmt, die schriftlicher Zustimmung von SellaBand einzuholen. 
SellaBand wird die Zustimmung nicht grundlos verweigern, solange solche Aktivitäten des 
Künstlers die Zwecke des SellaBand Programms und die Freigabe der Aufnahmen nicht 
gefährden. 

  

5. Garantien des KŸnstlers  

5.1 Der Künstler garantiert, dass es kein Hindernis gibt, diese Vereinbarung mit SellaBand 
abzuschießen und die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung zu erfüllen. 

5.2 Der Künstler garantiert, dass keiner der Titel, die er/sie nach dieser vertraglichen Vereinbarung 
aufzeichnet, bereits zu einem früheren Zeitpunkt von ihm/ihr zu dem Zweck arrangiert wurden, 
um Aufnahmen durch oder mit Dritten zu machen. 

5.3 Der Künstler versichert, dass er über die mit dieser Vereinbarung übertragenen Rechte verfügen 
kann und Rechte Dritter davon nicht berührt werden. Der Künstler garantiert weiter, dass die 
nach dieser Vereinbarung hergestellten Aufnahmen keine Fragmente von Werken Dritter, oder 
Teile von Werken oder Textteilen oder Titeln Dritter enthalten. Der Künstler stellt SellaBand von 
jeglichen aus der Verletzung dieser Verpflichtung resultierender Ansprüche Dritter frei. 

5.4 Der Künstler bevollmächtigt hiermit SellaBand, ihn in jedem Gerichtsverfahren oder jedem Streit 
zu vertreten, der sich im Zusammenhang mit den nach dieser Vereinbarung gemachten 
Aufnahmen und deren Auswertung ergibt, ungeachtet des sich aus den Ziffern 5.1, 5.2. und 5.3. 
ergebenden Rechts SellaBands, die Kosten und Schäden vom Künstler erstattet zu verlangen. 

5.5 Der Künstler verpflichtet sich alle Personen, die an der Produktion der Aufnahme beteiligt sind 
(SellaBand, Produzenten, Techniker, etc.) auf dem Artwork des Albums zu würdigen (Credits). 
Dies hat auch zu erfolgen, falls das Album vom Künstler oder einem seiner Vertreter neu 
veröffentlicht wird, nachdem die Nutzungsrechte von SellaBand ausgelaufen sind.

  

6. RechtsŸbertragung

6.1 Der Künstler überträgt SellaBand das ausschließliche, unbeschränkten und unwiderruflichen 
Recht, die nach den Bedingungen dieser Vereinbarung aufgenommenen Darbietungen zu 
vervielfältigen und weltweit auszuwerten. SellaBand ist Tonträgerhersteller im Sinn des 
deutschen Urheberrechtsgesetzes (§ 126 UrhG) sowie zwischenstaatlicher Abkommen. 
SellaBand ist der alleiniger Inhaber der Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte der 
Aufnahmen, die mit dem Künstler nach dieser Vereinbarung hergestellt werden. Diese Rechte 
umfassen auch Versuchsaufnahmen und unvollendete Aufnahmen. Die Beendigung der 
Vereinbarung beeinflusst die vorgenannten  Rechte von SellaBand in Bezug auf die Master und 
Aufnahmen, die vollendet sind, nicht. 

6.2.1 Die Übertragung der in Absatz 7.1 benannten Rechte soll für die Dauer von 1 (einem) Jahr nach 
der Freigabe der Aufnahmen gelten. 

6.2.2 Nach Ablauf dieser Periode, überträgt der Künstler – ohne weitere Kosten – das nicht exklusive 
Recht, die Aufnahmen für weitere 12 Monate zu verwerten. Die Verteilung der Einnahmen wie 
ausgeführt in 11.3 bleibt davon unberührt.

6.2.3 Diese Vereinbarung verlängert sich automatisch um jeweils 12 Monate, wenn sie nicht von einer 
der Pateien 90 Tage vor Ablauf dieser Frist beendet wird.
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6.3 SellaBand hat das exklusive Recht, jede Anfrage Dritter zur Auswertung der Aufnahmen 
abzulehnen. Der Künstler verpflichtet sich, zuerst SellaBand jederzeit alle verfügbaren Details 
und alle verfügbaren Information über eine bevorstehende Nutzungsanfrage zu melden. 
SellaBand soll innerhalb von 30 (dreißig)Tagen nach Erhalt oben erwähnter Benachrichtigung 
erklären, ob sie das Ablehnungsrecht ausüben möchte. 

6.4.  Soweit die Bewirkung der Übertragung der in Ziffer 6.1, 6.2 and 6.3. benannten Rechte von 
anderen Formalitäten abhängig ist, soll der Künstler auf Aufforderung von SellaBand hieran 
mitwirken, so dass SellaBand entsprechend den Bedingungen dieser Vereinbarung solche 
Rechte ausüben kann. 

6.5 Die Parteien sind nach den Bedingungen dieser Vereinbarung verpflichtet, jedes Verhalten zu 
unterlassen, durch das sie die Auswertung der Aufnahmen von SellaBand oder das Ausüben 
der übertragenen Rechte in irgendeiner Weise behindern würden. 

6.6 Der Künstler gewährt SellaBand hiermit die unwiderrufliche Vollmacht, die Verletzung aller hier 
an SellaBand übertragenen Rechte durch einen Dritten nach dem Gesetz oder aus Vertrag 
auch im Namen des Künstlers geltend zu machen. 

6.7 Unter Bezug auf Absatz 4.1 ist der Künstler nicht berechtigt, seine Rechte und/oder 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag ganz oder teilweise ohne die schriftliche Erlaubnis von 
SellaBand auf einen Dritten zu übertragen. 

  

7. Auswertungsrechte von SellaBand  

1. SellaBand hat das weltweite, exklusive, unwiderrufliche und unbeschränkte Recht, die (CD-) 
Aufnahmen  und/oder audiovisuelle Aufnahmen oder Teile davon, ungeachtet dessen, ob die 
Aufnahmen mit anderen Aufnahmen und/oder audiovisuellen Aufnahmen, die nicht unter den 
Bedingungen dieser Vereinbarung fallen, interaktiven oder auf andere Weise gemeinsam 
präsentiert werden, unter den Bedingungen dieser Vereinbarung zu nutzen und zu verwerten. 
Dieses Recht beinhaltet - ist aber insoweit nicht beschränkt - die Produktion, das Kopieren, den 
Verkauf und die Verteilung von Vervielfältigungen im Internet oder anderen Datenbanken oder 
Datennetzen, öffentliche Ausstrahlung und/oder Ausstellung der Aufnahmen. SellaBand hat 
auch das Recht, mit der Auswertung der Aufnahmen zu beginnen oder sie zu beenden und zu 
bestimmen, in welcher Form, für welchen Preis und unter welcher Marke, Handelsnamen oder 
Etikett eine solche Auswertung erfolgen soll.

7.2 Nach Absatz 1 und der Regelung in Absatz 8.1 verfolgt SellaBand die Absicht im Rahmen des 
SellaBand Programms, dass die Auswertung der Aufnahmen durch Verkaufen der regulären 
Auflage der CDs durch das Internet selbst oder durch Dritte erfolgt. SellaBand ist an diese 
Absicht jedoch nicht gebunden und kann die Aufnahmen auf jede andere Weise verwerten. 
Hinsichtlich des Verkaufs der regulären Edition,, ist der Künstler berechtigt dieses von 
SellaBand unter den Konditionen der Ziffer 11.1 zu erwerben und diese selbst oder durch Dritte 
verkaufen zu lassen.

7.3 SellaBand ist ausdrücklich berechtigt, die Tracks  im Downloadportal einzustellen, in dem alle 
Besucher der Website die Musikstücke gratis downloaden können. Die Tracks bleiben auf dem 
Downloadportal eingestellt und stehen zum kostenfreien Download zur Verfügung, solange der 
Künstler in diesem Portal aufgeführt wird. 

7.4 SellaBand ist berechtigt, seine Rechte und Verpflichtungen zu übertragen und/oder zu 
lizenzieren, zu exklusiven oder nicht-exklusiven Bedingungen im Ganzem oder zum Teil auf  
Dritten zu übertragen. Der Künstler erklärt hierzu bereits jetzt seine Zustimmung. 
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8. Werbung und werbewirksame Ma§nahmen

8.1 Der Künstler kann sich entsprechend dieser Vereinbarung und der Allgemeinen Bedingungen 
für Künstler auf eigene Kosten sich selbst oder in Zusammenarbeit mit Dritten für 
Photosessions, in Radio- und/oder Fernsehsendungen und sonst in der Öffentlichkeit, für 
Interviews und/oder Pressekonferenzen zur Verfügung stellen und allgemein all  jene Aktivitäten 
betreiben, die die den Künstler und seine Werke bekannt machen und fördern. Der Künstler ist 
jedoch nicht verpflichtet, dies zu tun. 

8.2 Mit Aussnahme des Artworks für das Album ist der Künstler Eigentümer allen Bildmaterials, aller 
Fotografien, allen Begleitmaterials vom Künstler sowie anderen vom Künstler oder in 
Kooperation mit dem Künstler hergestellten Werbematerials..

   

9. Verwendung von Namen, Bildnissen und Merchandising

9.1 SellaBand ist neben dem Künstler ausschließlich berechtigt, sowohl den Namen, den 
Künstlernamen und das Logo und Markenzeichen vom Künstler, als auch den künstlerischen 
Stil, das Abbild und biographische Details des Künstlers auf Covers, Hüllen- und anderen 
Boxen, Einlegekarten und anderem Verpackungsmaterial, welches verkaufte Vervielfältigungen 
und nach dieser Vereinbarung ausgewertete Aufnahmen enthält oder sonst der Reklame und, 
Öffentlichkeitszwecken in Verbindung mit der Auswertung der Aufnahmen dient, zu 
verwenden.Der Künstler erklärt – soweit es in Betracht kommt- dass dem Künstlername, dem 
Logo, dem Markenzeichen, das  von ihm selbst und Drittem gewählt wurde, keine Rechte Dritter 
verletzt und versichert, dass er SellaBand, gegenüber allen Ansprüchen Dritter in dieser 
Hinsicht freistellt. Nach Beendigung des Vertrag durch den Künstlers ist SellaBand berechtigt, 
die dargestellte Nutzung in Verbindung mit der Auswertung von Aufnahmen und 
Vervielfältigungen und deren Förderung fortzusetzen, allerdings dann auf einer nicht-exklusiven 
Basis. 

9.2 Der Künstler gewährt SellaBand hiermit eine unbegrenzte unentgeltliche Lizenz, für die Zwecke 
dieser Vereinbarung seinen/ihren Namen, den Künstlernamen und/oder das Logo oder das 
Markenzeichen zu benutzen und zu verwerten. 

9.3 Der Künstler ist berechtigt, Merchandisingprodukte zu produzieren und solche Produkte zu 
verwerten. Die Einnahmen, die hieraus resultieren, stehen dem Künstler zu. 

  

10. Vertretung  

10.1 Wenn der Künstler eine Band ist und damit aus einer Gruppe mehrer Person besteht, müssen 
alle Mitglieder dieser Gruppe individuell  mit dem Inhalt dieser Vereinbarung einverstanden sein 
und an diese Vereinbarung gebunden werden. Die Gruppenmitglieder benennen im 
Registrierungsformular, bevor sie am SellaBand Programm teilnehmen dürfen, einen 
Ansprechpartner, der die Gruppe in allen Nicht-Rechtsangelegenheiten in Bezug auf das 
SellaBand Programm vertritt und insbesondere befugt ist:

a) Zahlungen der SellaBand mit befreiender Wirkung für alle Gruppenmitglieder 
entgegenzunehmen

b) Vertragsrelevante Erklärungen von SellaBand entgegenzunehmen

c) Erklärung mit Wirkung für die gesamte Musikgruppe gegenüber SellaBand abzugeben

  

11. VergŸtung  

11.1 Der Künstler ist berechtigt, die reguläre Edition der CDs von SellaBand gegen einen festen 
Preis pro Kopie zu kaufen. Der Künstler kann deshalb Bestellungen bei  SellaBand aufgeben. 
Der Künstler soll nach dem Erhalt der Rechnung in Bezug auf seine Bestellung den 
Rechnungsbetrag unverzüglich an SellaBand bezahlen. Der Künstler ist berechtigt, diese 
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Kopien weltweit und ohne Einschränkungen unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und 
Bestimmungen zu verkaufen. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen der regulären Edition der 
CDs durch den Künstler stehen allein ihm zu.

11.2 Der Preis beträgt zur Zeit USD 5,00 pro Kopie (exklusive MwSt und Versand). SellaBand kann 
diesen Preis einseitig ändern.

11.3 Die Netto-Einnahmen aus dem Verkauf der Musik werden zu gleichen Teilen zwischen 
Künstlern, den beteiligten Believern und Sellaband aufgeteilt. Der Künstler ist an allen 
Nettoeinnahmen aus Musik Verkäufen zu 1/3 (einem Drittel) beteiligt. Dies enthält sowohl 
Downloads, physische Produkte als auch Lizenzeinnahmen, die SellaBand durch den Einsatz 
der Tracks – bespielsweise, aber nicht begrenzt auf – in Filmen und Werbungsendungen 
einnimmt. Dies gilt für Verkäufe durch die Webseite www.sellaband.com und Dritte.

11.4 Die Netto-Einnahmen aus Werbung auf der Sellaband Webseite werden zu gleichen Teilen 
zwischen den Künstlern, den beteiligten Believern und Sellaband aufgeteilt. Der Anteil des 
Künstlers aus diesen Netto-Einnahmen wird aus dem Anteil des Künstlers an den Downloads 
der Webseite ermittelt. 

11.5 Weitere Vergütungen für die Übertragung von Rechten im Zusammenhang mit der 
Vervielfältigung und Auswertung der Aufnahmen und der erteilten Lizenzen zum Gebrauch des 
Namens, des Künstlernamens, des Logos und Präsentationen kann der Künstler nach dieser 
Vereinbarung nicht verlangen. 

11.6 Die Parteien sind sich einig, dass alle Zahlungen in USD erfolgen sollen. 

11.7 Zu zahlende Vergütungen auf der Basis dieses Abschnitts werden jeweils zum Ende eines 
Kalendarquartals abgerechnet. Eine Übersicht über diese Einnahmen steht dem Künstler auf 
seiner Übersichtsseite zur Verfügung. 

11.8 Der Künstler kann zu jedem Zeitpunkt, wenn sein Guthaben mehr als einen (1) USD beträgt, 
Geld von seinem Guthaben auf sein Bankkonto oder seine Kreditkarte übertragen lassen. Der 
Künstler kann dazu den “Payout” Button auf seiner Seite verwenden. Für jede Übertragung fällt 
eine Gebühr von USD 1 an. Das Geld wird innerhalb von 4 Wochen übertragen.

11.9 Steuern, Zinsen und/oder IRS Strafen. Es ist hier mit vom Künstler anerkannt, dass der Künstler 
vollständig und in vollem Umfang für alle Arten von Steuern, Zinsen und Strafen verantwortlich 
ist, die aus jeglichen Einnahmen des Künstlers von SellaBand entstehen. Zusätzlich zu der 
generellen Freistellung, die der Künstler SellaBand an anderer Stelle eingeräumt hat, stellt der 
Künstler Sellaband, deren Direktoren, Anteilseigner, Rechts-Vorläufer und Nachfolger, 
Angestellte, Vertreter, Unterorganisationen und Partner frei  von jeglichen Ansprüchen, die sich 
aus der Hinterziehung von Steuern, Verlusten, Schadensersatzansprüchen oder 
diesbezüglichen Auslagen (einschliesslich Rechtanwaltshonoraren) ergeben, wenn sie gegen 
SellaBand von einer dritten Partei  durch oder aus der Verbindung des Künstlers mit dem 
Gebrauch des SellaBand Dienstes ergeben.

12. Copyright- und Musikverlagswesen  

  

12.1 Alle Musikverlagsrechte des Künstler für alle von SellaBand mit dem Künstler 
aufzuzeichnenden Titel  oder Arrangements des Künstlers, ob diese vom Künstler unter seinem 
eigenen Namen, im Namen des des Künstlers oder jedem anderen Pseudonym als Komponist 
und/oder Textdichter sollen SellaBand sofort nach der Aufnahme jedes Titels übertragen 
werden. Der Künstler verpflichtet sich, sämtliche Verlagsrechte in Bezug auf die Titel durch 
Unterzeichnung der Verlagsvereinbarung zu übertragen. 
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13. Hšhere Gewalt

  

13.1 Treten Umstände ein, die von außen einwirken und außerhalb der Kontrolle eines jeden 
Partners liegen (Höhere Gewalt) soll  der betroffene Partner den anderen Partner sofort 
schriftlich über die Ursache, die Natur und die erwartete Dauer der Umstände und über 
diejenigen Verpflichtungen dieser Vereinbarung informieren, die aufgrund dieser Umstände 
nicht erfüllt werden können. Die Durchsetzung dieser Verpflichtungen wird für die Dauer der 
Höheren Gewalt ausgesetzt. Im Fall, dass solche Umstände länger als 30 Tage ab der oben 
erwähnten Benachrichtigung andauern, bemühen sich die Partein darum, eine Einigung über 
Änderung der Verpflichtung oder der Enthebung von der Verpflichtung zu erreichen, deren 
Erfüllung aufgrund der Höheren Gewalt unmöglich ist. 

13.2. Im Fall, dass eine solche Einigung nicht innerhalb von weiteren zwei Wochen erreicht werden 
kann, hat jede Partei das Recht, diesen Vertrag schriftlich zu kündigen, wobei  der Künstler nicht 
berechtigt ist, diese Vereinbarung wegen Höherer Gewalt zu kündigen, die von ihm zu vertreten 
sind. 

13.3. Die Unfähigkeit des Künstler zu erscheinen oder zu leisten oder andere persönliche vertretbare 
Umstände in Bezug seineTätigkeit stellen keine Höhere Gewalt im Sinne dieser Klausel dar. 

  

14. Vertragsbruch, Beendigung  

14.1 Kommt der Künstler seinen Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung nicht rechtzeitig nach, so 
soll  er – abhängig von der Natur des Leistungshindernisses- , die Erfüllung der Verpflichtung 
innerhalb einer Frist von 14 (vierzehn) Tagen nachholen. Wenn die Nachholung der gebotenen 
Handlung innerhalb dieser Frist nicht möglich ist, so kommt der Künstler mit der Erfüllung seiner 
Verpflichtung in Verzug, ohne dass es einer weiteren Mahnung bedarf. Wenn das 
Leistungshindernis die Nachholung der Verpflichtung unmöglich macht, kommt der Künstler mit 
Eintritt der Unmöglichkeit in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. SellaBand ist in 
diesem Fall  berechtigt, diese Vereinbarung ungeachtet des Rechts auf Schadenersatz mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. SellaBand hat in diesem Fall das Recht, die in diesem 
Abschnitt geregelte Vertragsstrafe abzüglich der zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages 
bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Künstler zu verlangen.

14.2. Wenn der Künstler gegen seine aus diesem Vertrag oder den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Teilnahme der Künstler am SellaBand-Programm resultierenden 
Verpflichtungen verstößt , wie zum Beispiel er nach dem Erreichen des Ziels/Goal  nicht zur 
Realisierung der Aufnahmen beiträgt, ist der Künstler verpflichtet, eine sofort zahlbare 
Vertragsstrafe in Höhe von USD 50.000 an SellaBand zu zahlen. Hiervon bleibt das Recht 
SellaBands unberührt, einen weitergehenden Schaden nachzuweisen. Der Künstler verwirkt die 
Vertragsstrafe nach diesem Absatz nicht, wenn ein Fall  von Höherer Gewalt vorliegt oder wenn 
die Verletzung der Verpflichtungen eine unmittelbare Folge einer Trennung eines Bandmitglieds 
von der Band ist. 

14.3 SellaBand ist berechtigt, diese Vereinbarung schriftlich mit sofortiger Wirkung ohne Angabe von 
Gründen oder richterlichen Titel  zu kündigen, wenn ein oder mehrere Umstände des Abschnitts 
15.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Teilnahme der Künstler am SellaBand-
Programm vorliegen. 

    

15. General  

  

15.1 Sofern einzelne Bestimmungen unwirksam sind oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit 
der Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den 
Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem 
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wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten 
kommt. 

  

15.2 Mitteilungen sollen jedem Partner unter den folgenden E-Mail-Adressen geliefert werden: 

  

  

 SellaBand:   info@sellaband.com 

 Der Künstler:   ____________________________ 

  

  

15.3 Erweiterungen und Änderungen dieser Vereinbarung sind nur wirksam, wenn sie von allen 
betroffenen Parteien schriftlich vereinbart und unterschrieben worden sind. 

15.4 Diese Vereinbarungen unterliegen dem materiellen deutschen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Soweit der Künstler Verbraucher ist, unterliegen Vereinbarungen einschließlich dieser AGB dem 
deutschen Recht, soweit dem keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
Verbraucherschutzvorschriften, entgegenstehen.

15.5 Soweit der Künstler Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, wird als ausschließlicher 
Gerichtsstand der Geschäftssitz der SellaBand für alle Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

.  

  

Gelesen und unterschrieben in doppelter Ausfertigung in ___________________ an [Termin]  

  

  

SELLABAND AG     K†NSTLER  

  

  

  

____________________    ______________________ 
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